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§ 43 MDG Ausmaß der Jahresnorm
 MDG - Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetz – MDG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2024

(1) Die Lehrperson hat in jedem Schuljahr Dienstleistungen im Ausmaß der Jahresnorm zu erbringen. Dienstleistungen

sind die Erteilung von Unterricht (Unterrichtsverp7ichtung) und die sonstigen Tätigkeiten nach den §§ 47 und 54 bzw.

Tätigkeiten nach den §§ 48 Abs. 1 lit. b und 53 Abs. 2 zweiter Satz.

(2) Die Jahresnorm beträgt für eine vollbeschäftigte Lehrperson bis zum vollendeten 43. Lebensjahr 1784

Jahresstunden. Ab einschließlich jenem Schuljahr, in dem die Lehrperson das 43. Lebensjahr vollendet, beträgt die

Jahresnorm bei Vollbeschäftigung 1.744 Jahresstunden.
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